
 

 

 

 

Beitragsordnung 

 

Der Verein Dübener Heide e.V. erhebt von jedem Vereinsmitglied je 
Kalenderjahr einen Mitgliedsbeitrag. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt für ordentliche Mitglieder gemäß § 4 
Abs. 1 der Satzung des Vereins Dübener Heide e.V.: 

 

Mitglieder      30,00 Euro 

Jugendliche, Schüler, Studenten   10,00 Euro 

Rentner und Erwerbslose    15,00 Euro 

Städte und Gemeinden je Einwohner   0,05 Euro      
mindestens jedoch 100,00 Euro       
(Die maßgebliche Einwohnerzahl ist die durch das jeweilige statistische Landesamt 
veröffentlichte Einwohnerzahl des Vorvorjahres) 

Landkreise      0,49 Euro je ha 
(Die zugrundeliegende Fläche ist die anteilige Fläche im Naturpark Dübener Heide)  

Korporative Mitglieder    52,00 Euro 

 
Der Verein Dübener Heide e.V. ermöglicht die Unterstützung durch 
natürliche Personen und Institutionen in Form von Fördermitglied-
schaften gemäß § 4 Abs. 2 der Satzung des Vereins Dübener Heide 
e.V. Der jährlich wiederkehrende Förderbeitrag kann durch das je-
weilige Fördermitglied selbst festgelegt werden. 
 
Der Mitgliedsbeitrag für ein Kalenderjahr ist bis zum 31. März des 
laufenden Kalenderjahres zu entrichten. Jahresbeiträge ab 1.000 
Euro können in zwei Raten zum 15. März und 15. September eines 
Kalenderjahres entrichtet werden. 



 

 
 
Die Beitragsordnung wurde auf der Mitgliederversammlung am 25.11.2017 
beschlossen und tritt am 01.01.2018 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Beitrags-
ordnung vom 22.11.2014 außer Kraft. 
 
Konto bei der Volksbank Delitzsch 
IBAN: DE81 8609 5554 0370 0143 70 
BIC: GENODEF1DZ1 
Verein Dübener Heide e.V. 


